
M 3.06 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Auszug) 

3. Teil – Einwohner und Bürger   

§ 21  Einwohner und Bürger
(1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt.  
(2) Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist.  
 
§ 22 Pflichten der Gemeinden gegenüber ihren Einwohnern
(1) Die Gemeinden sind in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei der 
Einleitung von Verwaltungsverfahren behilflich, auch wenn für deren Durchführung eine 
andere Behörde zuständig ist. Zur Rechtsberatung sind die Gemeinden nicht verpflichtet.  
(2) Die Gemeinden haben Vordrucke für Anträge, Anzeigen und Meldungen, die ihnen 
von anderen Behörden überlassen werden, bereitzuhalten.  
(3) Soweit Anträge beim Kreis oder bei der Bezirksregierung einzureichen sind, haben die 
Gemeinden die Anträge entgegenzunehmen und unverzüglich an die zuständige Behörde 
weiterzuleiten. Die Einreichung bei der Gemeinde gilt als Antragstellung bei der 
zuständigen Behörde, soweit Bundesrecht nicht entgegensteht. Durch Rechtsverordnung 
des Innenministeriums können Anträge, die bei anderen Behörden zu stellen sind, in 
diese Regelung einbezogen werden.  
 
§ 23 Unterrichtung der Einwohner
(1) Der Rat unterrichtet die Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten 
der Gemeinde. Bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die unmittelbar 
raum- oder entwicklungsbedeutsam sind oder das wirtschaftliche, soziale oder kulturelle 
Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren, sollen die Einwohner möglichst frühzeitig über 
die Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen unterrichtet werden.  
(2) Die Unterrichtung ist in der Regel so vorzunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung 
und zur Erörterung besteht. Zu diesem Zweck kann der Rat Versammlungen der 
Einwohner anberaumen, die auf Gemeindebezirke (Ortschaften) beschränkt werden 
können. Die näheren Einzelheiten, insbesondere die Beteiligung der Bezirksvertretungen 
in den kreisfreien Städten, sind in der Hauptsatzung zu regeln. Vorschriften über eine 
förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben unberührt.  
(3) Ein Verstoß gegen die Absätze 1 und 2 berührt die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung nicht.  
 
§ 24 Anregungen und Beschwerden
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die 
Bezirksvertretung zu wenden. Die Zuständigkeiten der Ausschüsse, der 
Bezirksvertretungen und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Die 
Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. 
Der Antragsteller ist über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden zu 
unterrichten.  
(2) Die näheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.  
 
§ 25 Einwohnerantrag
(1) Einwohner, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen und das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass der Rat über eine bestimmte 
Angelegenheit, für die er gesetzlich zuständig ist, berät und entscheidet.  
(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden. Er muss ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muss bis zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer 
Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung eines Einwohnerantrages behilflich. 
(3) Der Einwohnerantrag muss unterzeichnet sein,  

1.  in kreisangehörigen Gemeinden von mindestens 5 vom Hundert der Einwohner, 
höchstens jedoch von 4.000 Einwohnern, 
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2.  in kreisfreien Städten von mindestens 4 vom Hundert der Einwohner, höchstens 
jedoch 8.000 Einwohnern. 

(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muss den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. 
Eintragungen, welche die Person des Unterzeichners nach Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Anschrift nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sind ungültig. Die 
Angaben werden von der Gemeinde geprüft.  
(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in derselben Angelegenheit innerhalb der 
letzten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt wurde.  
(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 müssen im Zeitpunkt des Eingangs des 
Antrags bei der Gemeinde erfüllt sein.  
(7) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob der Einwohnerantrag zulässig ist. Er hat 
unverzüglich darüber zu beraten und zu entscheiden, spätestens innerhalb von vier 
Monaten nach seinem Eingang. Den Vertretern des Einwohnerantrags soll Gelegenheit 
gegeben werden, den Antrag in der Ratssitzung zu erläutern.  
(8) In kreisfreien Städten kann ein Einwohnerantrag an eine Bezirksvertretung gerichtet 
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für welche die Bezirksvertretung 
zuständig ist. Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass  

1.  antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer im Stadtbezirk wohnt und 
2.  die Berechnung der erforderlichen Unterzeichnungen sich nach der Zahl der im 

Stadtbezirk wohnenden Einwohner richtet. 
(9) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung das Nähere über die 
Durchführung des Einwohnerantrags regeln.  
 
§ 26 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerentscheid).  
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden und die zur Entscheidung zu 
bringende Frage, eine Begründung sowie einen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme 
enthalten. Es muss bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die 
Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft 
ihren Bürgern bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens behilflich. 
(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des Rates, muss es innerhalb 
von sechs Wochen nach der Bekanntmachung des Beschlusses eingereicht sein. Gegen 
einen Beschluss, der nicht der Bekanntmachung bedarf, beträgt die Frist drei Monate 
nach Sitzungstag.  
(4) Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden  
bis 10.000 Einwohner von 10 %  
bis 20.000 Einwohner von 9 %  
bis 30.000 Einwohner von 8 %  
bis 50.000 Einwohner von 7 %  
bis 100.000 Einwohner von 6 %  
bis 200.000 Einwohner von 5 %  
bis 500.000 Einwohner von 4 %  
über 500.000 Einwohner von 3 % 
der Bürger unterzeichnet sein. Die Angaben werden von der Gemeinde geprüft. Im 
übrigen gilt § 25 Abs. 4 entsprechend.  
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über  

1.  die innere Organisation der Gemeindeverwaltung, 
2.  die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen und der 

Ausschüsse sowie der Bediensteten der Gemeinde, 
3.  die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie die 

kommunalen Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte, 
4.  die Eröffnungsbilanz, den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde 

und den Jahresabschluss der Eigenbetriebe, 
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5.  Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder 
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind, 

6.  die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen, 
7.  Entscheidungen über Rechtsbehelfe und Rechtsstreitigkeiten, 
8.  Angelegenheiten, für die der Rat keine gesetzliche Zuständigkeit hat, 
9.  Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten 

verstoßen, 
10.  Angelegenheiten, über die innerhalb der letzten zwei Jahre bereits ein 

Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
(6) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des Rates können nur die Vertreter des Bürgerbegehrens nach 
Absatz 2 Satz 2 Widerspruch einlegen. Entspricht der Rat dem zulässigen 
Bürgerbegehren nicht, so ist innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid 
durchzuführen. Entspricht der Rat dem Bürgerbegehren, so unterbleibt der 
Bürgerentscheid. Den Vertretern des Bürgerbegehrens soll Gelegenheit gegeben werden, 
den Antrag in der Sitzung des Rates zu erläutern. 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein 
abgestimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit 
der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 vom 
Hundert der Bürger beträgt Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet.  
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei 
Jahren kann er nur auf Initiative des Rates durch einen neuen Bürgerentscheid 
abgeändert werden.  
(9) In kreisfreien Städten können Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in einem 
Stadtbezirk durchgeführt werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für 
welche die Bezirksvertretung zuständig ist. Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, dass  

  1. das Bürgerbegehren von im Stadtbezirk wohnenden Bürgern unterzeichnet sein 
muss, 

  2. bei einem Bürgerentscheid nur die im Stadtbezirk wohnenden Bürger 
stimmberechtigt sind, 

  3. die Bezirksvertretung mit Ausnahme der Entscheidung nach Absatz 6 Satz 1 an 
die Stelle des Rates tritt. 

(10) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung das Nähere über die 
Durchführung des Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids regeln. Dabei sind die § 32 
Abs. 6 , § 34a und § 41 der Kommunalwahlordnung zu berücksichtigen. 
 
§ 27 Ausländerbeiräte
(1) In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist ein 
Ausländerbeirat zu bilden. In Gemeinden mit mindestens 2.000 ausländischen 
Einwohnern ist ein Ausländerbeirat zu bilden, wenn mindestens 200 Wahlberechtigte 
gemäß Absatz 3 es beantragen. In den übrigen Gemeinden kann ein Ausländerbeirat 
gebildet werden. Der Ausländerbeirat besteht aus mindestens fünf und höchstens 29 
Mitgliedern; das Nähere regelt die Hauptsatzung.  
(2) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl für die Dauer der Wahlzeit des Rates nach Listen oder als 
Einzelbewerber gewählt. Die Wahl findet spätestens innerhalb von acht Wochen nach der 
Wahl des Rates statt. Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisherigen Mitglieder ihre 
Tätigkeit bis zum Zusammentritt des neugewählten Ausländerbeirats weiter aus.  
(3) Wahlberechtigt sind mit Ausnahme der in Absatz 4 bezeichneten Personen alle 
Ausländer, die am Wahltag  
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1.  16 Jahre alt sind, 
2.  sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 
3.  seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihre Wohnung, bei mehreren 

Wohnungen die Hauptwohnung haben. 
(4) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer,  

a)  die zugleich Deutsche im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind, 
b)  auf die das Ausländergesetz nach seinem § 2 Abs. 1 keine Anwendung findet, 
c)  die Asylbewerber sind. 
(5) Wählbar sind alle Wahlberechtigten sowie alle Bürger der Gemeinde.  
(6) Bei der Feststellung der Zahl der ausländischen Einwohner nach Absatz 1 bleiben die 
in Absatz 4 bezeichneten Personen außer Betracht. Die Gemeinde hat die 
Voraussetzungen nach Absatz 3 und 4 zu prüfen.  
(7) Für die Rechtsstellung der Mitglieder des Ausländerbeirats gelten die §§ 30 , 32 
Abs. 2 , §§ 33 , 43 Abs. 1 , § 44 und § 45 mit Ausnahme des Abs. 4 Satz 1 
entsprechend. Der Ausländerbeirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
oder mehrere Stellvertreter. Der Ausländerbeirat regelt seine inneren Angelegenheiten 
durch eine Geschäftsordnung.  
(8) Der Ausländerbeirat kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen. Auf 
Antrag des Ausländerbeirats ist eine Anregung oder Stellungnahme des Ausländerbeirats 
dem Rat, einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuss vorzulegen. Der Vorsitzende des 
Ausländerbeirats oder ein anderes vom Ausländerbeirat benanntes Mitglied ist berechtigt, 
bei der Beratung dieser Angelegenheit an der Sitzung teilzunehmen; auf sein Verlangen 
ist ihm dazu das Wort zu erteilen.  
(9) Der Ausländerbeirat soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer 
Bezirksvertretung oder vom Bürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen.  
(10) Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel 
zur Verfügung zu stellen.  
(11) Für die Wahl zum Ausländerbeirat gelten die §§ 2 , 5 Abs. 1 , §§ 9 bis 11 , 13 , 24 , 
25 , 29 , 30 , 34 bis 38 , 45 , 46 , 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes 
entsprechend mit Ausnahme der Regelung über die Briefwahl und den Wahlschein. Das 
Innenministerium kann durch Rechtsverordnung das Nähere über den Wahltag, die 
Wahlvorschläge sowie weitere Einzelheiten über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl sowie über die Wahlprüfung regeln.  
 
§ 28 Ehrenamtliche Tätigkeit und Ehrenamt
(1) Der Einwohner ist zu einer nebenberuflichen vorübergehenden Tätigkeit für die 
Gemeinde verpflichtet (ehrenamtliche Tätigkeit).  
(2) Der Bürger ist zur nebenberuflichen Übernahme eines auf Dauer berechneten Kreises 
von Verwaltungsgeschäften für die Gemeinde verpflichtet (Ehrenamt).  
 
§ 29 Ablehnungsgründe
(1) Einwohner und Bürger können die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 
eines Ehrenamts ablehnen, ihre Ausübung verweigern oder das Ausscheiden verlangen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.  
(2) Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der Rat, soweit er nicht die 
Entscheidung dem Bürgermeister überträgt.  
(3) Der Rat kann gegen einen Bürger oder Einwohner, der ohne wichtigen Grund die 
Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines Ehrenamts ablehnt oder ihre 
Ausübung verweigert, ein Ordnungsgeld bis zu 500 Deutsche Mark und für jeden Fall der 
Wiederholung ein Ordnungsgeld bis zu 1.000 Deutsche Mark festsetzen. Die 
Ordnungsgelder werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.  
 
§ 30 Verschwiegenheitspflicht
(1) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene hat, auch nach 
Beendigung seiner Tätigkeit, über die ihm dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten, 
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deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich, besonders vorgeschrieben, vom Rat 
beschlossen oder vom Bürgermeister angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren. Ihrer 
Natur nach geheim sind insbesondere Angelegenheiten, deren Mitteilung an andere dem 
Gemeinwohl oder dem berechtigten Interesse einzelner Personen zuwiderlaufen würde. 
Er darf die Kenntnis vertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten.  
(2) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene darf ohne 
Genehmigung über Angelegenheiten, über die er Verschwiegenheit zu wahren hat, weder 
vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.  
(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die 
Aussage dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde.  
(4) Ist der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene Beteiligter in 
einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner 
berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn ein zwingendes 
öffentliches Interesse dies erfordert Wird sie versagt, so ist der Schutz zu gewähren, den 
die öffentlichen Interessen zulassen.  
(5) Die Genehmigung erteilt bei den vom Rat zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein 
Ehrenamt Berufenen der Rat, im Übrigen der Bürgermeister.  
(6) Wer die Pflichten nach Absatz 1 oder 2 verletzt, kann zur Verantwortung gezogen 
werden. Soweit die Tat nicht mit Strafe bedroht ist, gilt § 29 Abs. 3 entsprechend.  
 
§ 31 Ausschließungsgründe 
(1) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit  

1.  ihm selbst, 
2.  einem seiner Angehörigen, 
3.  einer von ihm kraft Gesetzes oder kraft Vollmacht vertretenen natürlichen oder 

juristischen Person 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Unmittelbar ist der Vorteil oder 
Nachteil, wenn die Entscheidung eine natürliche oder juristische Person direkt berührt.  
(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Betreffende  

1.  bei einer natürlichen Person, einer juristischen Person oder einer Vereinigung, der die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, gegen Entgelt 
beschäftigt ist und nach den tatsächlichen Umständen, insbesondere der Art seiner 
Beschäftigung, ein Interessenwiderstreit anzunehmen ist, 

2.  Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs einer 
juristischen Person oder einer Vereinigung ist, der die Entscheidung einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, er gehört den 
genannten Organen als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde an, 

3.  in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist. 

(3) Die Mitwirkungsverbote der Absätze 1 und 2 gelten nicht,  

1.  wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder 
Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die 
Angelegenheit berührt werden, 

2.  bei Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder in ein Ehrenamt und für die 
Abberufung aus solchen Tätigkeiten, 

3.  bei Wahlen, Wiederwahlen und Abberufungen nach § 71 , es sei denn, der 
Betreffende selbst steht zur Wahl, 

4.  bei Beschlüssen eines Kollegialorgans, durch die jemand als Vertreter der Gemeinde 
in Organe der in Absatz 2 Nr. 2 genannten Art entsandt oder aus ihnen abberufen 
wird; das gilt auch für Beschlüsse, durch die Vorschläge zur Berufung in solche 
Organe gemacht werden, 
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5.  bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in der Vertretung einer anderen Gebietskörperschaft 
oder deren Ausschüssen, wenn ihr durch die Entscheidung ein Vorteil oder Nachteil 
erwachsen kann. 

(4) Wer annehmen muss, nach Absatz 1 oder 2 von der Mitwirkung ausgeschlossen zu 
sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert der zuständigen Stelle anzuzeigen und 
den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann er sich in dem für die 
Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Für die Entscheidung in Fällen, 
in denen der Ausschluss streitig bleibt, ist bei Mitgliedern eines Kollegialorgans dieses, 
sonst der Bürgermeister zuständig. Verstöße gegen die Offenbarungspflicht sind von dem 
Kollegialorgan durch Beschluss, vom Bürgermeister durch einen schriftlichen Bescheid 
festzustellen.  
(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, des § 72 , des § 93 Abs. 5 , § 103 Abs. 7 
und des § 104 Abs. 3 sind  

1.  der Ehegatte oder die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene 
Lebenspartner, 

2.  Verwandte und Verschwägerte gerader Linie sowie durch Annahme als Kind 
verbundene Personen, 

3.  Geschwister, 
4.  Kinder der Geschwister, 
5.  Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
6.  eingetragene Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner der Geschwister und 

Geschwister der eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, 
7.  Geschwister der Eltern. 
Die unter den Nummern 1, 2, 5 und 6 genannten Personen gelten nicht als Angehörige, 
wenn die Ehe rechtswirksam geschieden oder aufgehoben oder die Lebenspartnerschaft 
aufgehoben ist. 
(6) Die Mitwirkung eines wegen Befangenheit Betroffenen kann nach Beendigung der 
Abstimmung nur geltend gemacht werden, wenn sie für das Abstimmungsergebnis 
entscheidend war.  
 
§ 32 Treupflicht
(1) Inhaber eines Ehrenamts haben eine besondere Treupflicht gegenüber der Gemeinde. 
Sie dürfen Ansprüche anderer gegen die Gemeinde nicht geltend machen, es sei denn, 
dass sie als gesetzliche Vertreter handeln.  
(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich Tätige, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammenhang steht. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, 
entscheidet bei den vom Rat zu ehrenamtlicher Tätigkeit Berufenen der Rat, im Übrigen 
der Bürgermeister.  
 
§ 33 Entschädigung
Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Auslagen und des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall kann nach § 45 
berechnet werden.  
 
§ 34 Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung
(1) Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich um sie besonders verdient gemacht 
haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. Sie kann langjährigen Ratsmitgliedern und 
Ehrenbeamten nach ihrem Ausscheiden eine Ehrenbezeichnung verleihen.  
(2) Beschlüsse über die Verleihung oder die Entziehung des Ehrenbürgerrechts und über 
die Entziehung einer Ehrenbezeichnung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder.  
 
Auszug aus: Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994. Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 498). 

 
Stein mobil – Wir bringen den "Stein" ins Rollen                    www.steinmobil.de  

 


